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Teil 1

Einführung

A. Einleitung

Der 25. 05. 2018 markiert den Anfang eines neuen Datenschutzzeitalters. Darin 
sind sich die Stimmen1 in der Literatur einig. Mit diesem Datum beanspruchte die 
Datenschutzgrundverordnung2 (DSGVO) ihre Geltung. Nicht nur die DSGVO trat 
mit Geltung für alle europäischen Staaten in Kraft. Auch die beiden großen Kir-
chen haben reagiert und ein neues Datenschutzrecht geschaffen. 

Auf europäischer Ebene hat der Gesetzgeber mit Art. 91 DSGVO eine Vor-
schrift geschaffen, die es den Kirchen und Religionsgesellschaften erlaubt, eigene 
Datenschutzregelungen zu implementieren. Nach Art. 91 Abs. 1 DSGVO können 
Kirchen, religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften, die umfassende Regeln 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung anwenden, diese auch wei-
terhin anwenden, sofern sie mit der DSGVO in Einklang gebracht werden. Art. 91 
Abs. 2 DSGVO sieht weiterhin vor, dass die genannten Institutionen, die umfas-
sende Datenschutzregelungen anwenden, eine unabhängige Datenschutzaufsicht 
nach Maßgabe der im sechsten Kapitel niedergelegten Bedingungen einrichten. 

In dieser Norm wurde zum ersten Mal das Verhältnis von europäischem Recht zu 
den Kirchen in Bezug auf den Datenschutz geregelt. Eine vergleichbare Regelung 
war in der seit 1995 geltenden Datenschutzrichtlinie 95/46/EG3 nicht enthalten. 

Die katholische4 und die evangelische Kirche in Deutschland haben die Öff-
nungsklausel des Art. 91 DSGVO für ein kircheneigenes Datenschutzrecht genutzt. 
Alle 27 deutschen (Erz-)Diözesen haben auf Basis eines vom Verband der Diözesen 

 1 Ziekow, ZevKR 2018, 390 (391); Kühling / Sackmann, NVwZ 2018, 681; Schantz, NJW 2016, 
1841.
 2 Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) in der aktuellen Version des 
ABl. L 119, 04. 05. 2016; ber. ABl. L 127, 23. 05. 2018. 
 3 Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum 
freien Verkehr. ABl. L 281, 23. 11. 1995, S. 31–50, im Folgenden Datenschutzrichtlinie.
 4 Die Ausführungen im Rahmen dieser Arbeit beziehen sich auf den Rechtskreis der La-
teinischen Kirche, der römisch-katholischen Kirche (c. 1 CIC). Die unierten Ostkirchen,  
die den Papst nicht als Oberhaupt anerkennen, verfügen über einen eigenen Kodex, den Co-
dex Canonum Ecclesiarum Orientalum (CCEO), vgl. Demel, Handbuch Kirchenrecht, S. 249,  
252. 



Teil 1: Einführung  20

Deutschlands (VDD)5 erarbeiteten Mustergesetzes ihr eigenes Datenschutzgesetz 
erlassen.6 Das Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG)7 ist entsprechend 
dem einstimmigen Beschluss der Vollversammlung des VDD vom 20. 11. 2017 mit 
Wirkung zum 24. 05. 2018 von den (Erz-)Diözesen in Deutschland in Kraft gesetzt 
worden. Da kirchliche Gesetze promulgiert werden müssen, wurde das neue KDG 
in jeder (Erz-)Diözese über das jeweilige Amtsblatt veröffentlicht.8 

Mit dem „Kirchengesetz über den Datenschutz der Evangelischen Kirche in 
Deutschland“ (DSG-EKD)9 hat diese ein dem KDG vergleichbares Gesetz erlas-
sen. Das DSG-EKD trat am 24. 05. 2018 in Kraft, § 56 DSG-EKD.

Da Struktur, Kirchenrechtsbegründung und Rechtsetzung in der evangelischen10 
und katholischen Kirche sehr verschieden sind, soll der Fokus auf der römisch-
katholischen Kirche liegen.

I. Problemaufriss

Das einleitend aufgezeigte Zusammenspiel von kirchlichen und europäischen 
Regelungen führt zu der, wie Traulsen11 es im Hinblick auf die Rechtsstaatlich-
keit formulierte, „anstößigen Vorstellung“, dass „just gleichsam im Herzen“ eines 
modernen europäischen Verfassungsstaates „in Gestalt der Kirchen … Koopera-
tionen bestehen, die sich in ihrer Organisation diesen weltlichen Errungenschaften 
zu entziehen scheinen …“ 

 5 Der Verband der Diözesen Deutschlands (VDD) ist Rechtsträger der Deutschen Bischofs-
konferenz. Er wurde am 4. März 1968 als Körperschaft des öffentlichen Rechts gegründet. Der 
VDD hat die Aufgabe, die rechtlichen, wirtschaftlichen, administrativen sowie technischen 
Belange der in ihm zusammengeschlossenen (Erz-)Diözesen zu wahren und zu fördern, siehe 
Deutsche Bischofskonferenz, Pressemeldung Nr. 127, „Grundlegende Reform der Strukturen 
des Verbandes der Diözesen Deutschlands (VDD)“ vom 16. 08. 2019.
 6 Im Zuge der Reform kirchliche Datenschutzgesetzgebung wurden weitere Gesetze pro-
mulgiert, siehe unter Teil 3 B. III.
 7 Fast deckungsgleich sind die Kirchlichen Datenschutzgesetze der Ordensgemeinschaft 
päpstlichen Rechts (KDG-OG), in der Fassung des Vorstandsbeschlusses der Deutschen Or-
densoberenkonferenz e. V. vom 30. 01. 2018, zu der Vorläuferversion vgl. Schumacher, Ordens-
korrespondenz 2003, 446 ff. 
 8 U. a. Amtsblatt des Erzbistums Köln 2018, Nr. 12, S. 13 ff.; Kirchliches Amtsblatt für die 
Erzdiözese Paderborn 2018, Nr. 23 (S. 48 ff.); Kirchlicher Anzeiger für die Diözese Aachen 
vom 01. 03. 2018, Nr. 32, S. 78 ff.; Kirchliches Amtsblatt Bistum Essen 2018, Nr. 3 (S. 33 ff.); 
Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Münster 2018, Art. 45 (S. 56 ff.); Amtsblatt für das Erz-
bistum München und Freising Nr. 9 vom 31. 05. 2018 für den Verband der Diözesen Deutsch-
lands und die Dienststellen und Einrichtungen der deutschen Bischofskonferenz, vgl. dazu 
Katholisches Datenschutzzentrum Dortmund, Jahresbericht 2018, S. 18.
 9 Kirchengesetz über den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD-
Datenschutzgesetz – DSG-EKD) vom 15. 11. 2017 (ABl. EKD S. 353).
 10 Dazu Reisgies, 135 ff.
 11 Traulsen, S. 1, Zitate ebd.
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Bisher wurde das Staat-Kirche-Verhältnis durch die Inkorporierung der Arti-
kel der Weimarer Verfassung (Artt. 136–139, 141 WRV) über Art. 140 GG aus-
gestaltet. Der Staat hat die Rahmenbedingungen geschaffen, die der Kirche eine 
eigene Rechtsetzung ermöglichen. Die Grundlage dafür gibt Art. 140 GG i. V. m. 
Art. 137 Abs. 3 WRV. Nach Art. 137 Ab. 3 WRV ordnet und verwaltet jede Reli-
gionsgesellschaft12 ihre Angelegenheiten selbstständig innerhalb der Schranken 
des für alle geltenden Gesetzes. Das Datenschutzrecht wird seit jeher als Angele-
genheit der Kirche gesehen, das sie im Rahmen ihres Selbstbestimmungsrechtes 
regeln darf. Das führte in der Vergangenheit immer wieder zu Spannungen und 
Abgrenzungsfragen. 

Der bestehende Dualismus von Staat und Kirche auf nationalstaatlicher Ebene 
gewinnt über Art. 91 DSGVO eine europäische Dimension hinzu. Die Regelungs-
kompetenz der Kirchen nach nationalem Recht wird konturiert durch die neuen 
europarechtlichen Vorgaben zum Datenschutz. Art. 91 DSGVO erlaubt den Kir-
chen und Religionsgesellschaften „umfassenden Regeln“. Gleichzeitig sollen die 
Regelungen mit der DSGVO „in Einklang gebracht“ werden. 

Hier treffen also zwei staatliche Rechtssysteme, das europäische und national-
staatliche System, auf Kirchenrecht in der Ausprägung des kirchlichen Daten-
schutzrechts. Da alle drei Rechtsmaterien unterschiedliche Sachlogiken haben, 
führt die neue Regelung des Art. 91 DSGVO zu einer schwierigen Balance zwi-
schen kirchlicher Selbstbestimmung und europäischem Datenschutzrecht. Das 
führt zu folgenden Forschungsfragen: Was gibt das europäische Recht der Kirche 
für ihr eigenes Datenschutzregime auf? Wie hat die Kirche ihre Rechtsetzungs-
kompetenz umgesetzt? 

Hier soll nicht eine rechtswissenschaftliche Betrachtungsweise mit der „Nach-
zeichnung des theologischen Selbstverständnisses verschränkt werden.“13 Aus der 
juristischen Perspektive auf Kirchenrecht und Religion kann dessen Gehalt nie 
erfasst werden.14 Es soll aber überprüft werden, ob und wie die Kirche den Frei-
raum, den sie durch ihr Selbstbestimmungsrecht beansprucht, füllt. Denn allein 
die Tatsache, dass die Kirche eigene kirchliche Datenschutzregeln erlassen kann, 
erklärt noch nicht, warum es opportun ist, dies auch zu tun.  

II. Gang der Untersuchung

Die Untersuchung gliedert sich in vier Teile und umfasst ein breites Spektrum 
an unterschiedlichen Rechtsmaterien. Der Bogen wird gespannt von staatskirchen-
rechtlichen Normen des deutschen Verfassungsrechts über Normen des europä-

 12 Das Grundgesetz spricht in Art. 7 Abs. 3 von „Religionsgemeinschaft“. Die Begriffe wer-
den im Text dieser Arbeit synonym verwendet.
 13 Stein, ZfP 2013, 263 (266).
 14 Vgl. Sydow, KuR 2019, Beihefte Band 1, S. 15 (18).




